
  

Satzung der Stadt Haan vom xx.xx.2026 
über die 9. Änderung der Gebührensatzung für den  

Rettungs- und Krankentransportdienst der Stadt Haan  

Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), des § 14 des Gesetzes über den Ret-
tungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer 
(Rettungsgesetz NRW - RettG NRW) vom 24.11.1992 (GV NRW S. 458) und der 
§§ 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV NRW S. 712) in ihren zur Zeit geltenden Fassungen 
hat der Rat der Stadt Haan in seiner Sitzung am 11.05.2026 folgende Satzung be-
schlossen: 

§ 1 
Neufestsetzung der Gebührensätze 

(1) In § 2 Abs. 1 wird die Zahl „745,00“ durch die Zahl „1.166,65“ und die Zahl „3,07“ 
durch die Zahl „2,83“ ersetzt. 

(2) In § 2 Abs. 2 wird die Zahl „936,00“ durch die Zahl „300,02“ und die Zahl „0,30“ 
durch die Zahl „0,86“ ersetzt. 

§ 2 
In Kraft treten 

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2026 in Kraft. 


